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Reizwort
oder Wundermittel

Quotierung, Quotenregelung, Quoten - immer öfter tragen Frauen diese Begriffe in

Parteigremien und Wirtschaftskreise und lösen damit heftige Diskussionen aus. Soll

und kann die massive Untervertretung von Frauen in vielen Bereichen des öffentIi —

chen und wirtschaftlichen Lebens mittels Quoten, d.h. festen prozentualen Anteilen,

geändert werden? In den USA, in Norwegen, der Bundesrepublik und Oesterreich

z.B. sind Quoten an der Tagesordnung; in der Schweiz setzen sich vor allem die

Grünen, die POCH- und die SP-Frauen seit einiger Zeit dafür ein. (Nebenbei bemerkt:
Unsere Landesregierung praktiziert dieses System schon seit langem. Der Anteil

der Welschen ist geregelt wie auch, dass nicht zwei Bundesräte aus dem selben

Kanton im erlauchten Gremium sitzen dürfen. Und dass es eine Frau, aber ja nicht
zwei sein darf, ist ungeschriebenes [Quoten-] Gesetz...)

Zum brisanten Thema Quoten sei auf folgende Veranstaltung des Bundesamtes für

Kulturpflege, Dienst für Frauenfragen, hingewiesen:

Datum und Ort: 31. Oktober 1987, Bern

Organisation: Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, Bern, und

Dienst für Frauenfragen im Bundesamt für Kulturpflege,
Bern

Referentinnen: Prof. Heide Pfarr, Vizepräsidentin der Universität

Hamburg, Professorin für Arbeitsrecht, sowie Eva Rühm-

korf, Staatsrätin, Leitstelle Gleichstellung der Frau,

Hamburg

Hauptpunkte der Diskussion aus deutscher und schweizerischer Sicht werden Vor-
und Nachteile der verschiedenen Quotensysteme, rechtliche Aspekte zur Quotierung
sowie die Folgerungen aus den Hamburger Erfahrungen zur Quotierung sein. Die

Erage nach tauglichen Quotierungskonzepten (Voraussetzungen, Anwendungsbereiche,
Folgerungen für sonstige Gleichstellungsmassnahmen) stellt sich sowohl in der Politik
als auch in der Arbeitswelt.

Das Tagungsprogramm inklusive Anmeldeformular kann ab 10. September *1987 ange-
fordert werden beim Bundesamt für Kulturpflege, Dienst für Frauenfragen, Thunstrasse

20, Postfach, 3006 Bern.
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